Beauftragen
Wie melde ich ein Design als Geschmackmuster an?

Geschmacksmusterschutz schützt Designs vor unerlaubter Nachahmung. Vor der Anmeldung sind jedoch ein paar wichtige Punkte zu beachten.
Von: RA Sven Wittmaack

Die Anmeldung eines Designs zum Geschmackmusters dient dem Zweck ein Design vor der Verwertung durch andere zu schützen. Dieser Schutz wird durch das eingetragene Geschmacksmuster bereitgestellt. Das eingetragene Geschmacksmuster bietet dem Entwerfer eines Designs die Möglichkeit, sein Design unter Ausschluss jedes Dritten im Schutzgebiet zu benutzen. 

Schutz wird unabhängig von einer besonderen Schöpfungshöhe für nahezu jedes Design gewährt, das handwerklich oder industriell verwertbar ist. Voraussetzung ist neben der erforderlichen Eintragung in ein amtliches Register, dass das zu schützende Design im Vergleich zu den bekannten Formen neu ist und eine gewisse Eigenart aufweist. Ob das zu schützende Design neu ist und Eigenart aufweist wird allerdings vom Amt im Eintragungsverfahren nicht geprüft. Vielmehr bewirkt die Eintragung in das Register, das die Neuheit und Eigenart des zu schützenden Designs zu Gunsten des eingetragenen Inhabers vermutet wird. Die Vermutung wirkt rückwirkend zum Tag der Einreichung der Anmeldung des Designs beim Amt.

Bei der Anmeldung eines Designs zum Geschmackmuster sind dem Amt die Nationalität, der Name und die Kontaktdaten des Inhabers, der Name des Entwerfers und die Art der Ware, für die das Design genutzt werden soll, anzugeben. Beantragt werden können zudem noch die Geheimhaltung des Designs durch aufgeschobene Bekanntmachung oder die Inanspruchnahme einer ausländischen Priorität. Wichtigster Teil und Kern der Anmeldung eines Geschmackmusters ist aber die Wiedergabe des zu schützenden Designs. Nur diejenigen Erscheinungsmerkmale die in den Registern sichtbar wiedergegeben sind, unterliegen dem Geschmackmusterschutz.

Das Design muss also sichtbar und in vollständig verkörperter Form wiedergegeben werden. Dies geschieht durch Wiedergaben des Designs in Einzelansichten die in Form von Bildern, Zeichnungen oder auch Musters beim Amt hinterlegt werden.

Zu hinterlegen ist mindestens ein Ansicht, beispielsweise bei einer Verzierung oder einem Logo. Regelmäßig ist das Design in mehreren Ansichten zu hinterlegen, weil es aus allen Perspektiven dargestellt werden sollte. Die jeweilige Darstellung hat vor neutralem, in der Regel weißem, Hintergrund zu erfolgen. Es dürfen keine anderen Gegenstände im Hintergrund erkennbar sein. Auch Maßangaben und sonstige technische Zeichnungsmerkmal sind nicht zulässig.

Dem Geschmackmusterschutz zugänglich ist grundsätzlich jedes einzelne äußerlich erkennbare Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses. Das schließt zwar grundsätzlich auch äußere Merkmale ein, die technisch bedingte sind. Diese sind aber vom Gesetzgeber vom Geschmacksmusterschutz ausdrücklich ausgeschlossen worden. Sie sind durch technische Schutzrechte wie einem Patent oder Gebrauchsmuster gesondert zu schützen. 

Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses sind nicht auf das Gesamterscheinungsbild des Musters beschränkt, sie können sich auch aus einzelnen Teilen ergeben und beispielsweise nur den Kotflügel eines PKW betreffen. Das Geschmackmuster gewährt in aller Regel aber nur Schutz für das Gesamterscheinungsbild des Designs und nicht für einzelne Bestandteile. Wer beispielsweise eine Uhr als Geschmackmuster schützen lassen will, muss also entscheiden, was er geschützt haben will. Das kann die Uhr in ihrem gesamten Erscheinungsbild sein. Wird der Schutz der einzelnen Bauteile der Uhr gewünscht, beispielsweise weil man die Uhr im Baukastensystem anbieten möchte, dann sind die Bauteile der Uhr einzeln zu schützen. Es sind dann mehrere Geschmacksmuster anzumelden, die aus der Uhr sowie den einzelnen Bauteilen der Uhr wie Uhrgehäuse, Ziffernblatt und Armband bestehen. Weist das Gehäuse zudem noch Verzierungen auf, so könnte auch jede einzelne Verzierung gesondert geschützt werden. 

Die Darstellung des zu schützenden Designs erfolgt durch Ansichten, denen der begehrte Schutz zu entnehmen ist. Um alle möglichen Ansichten eines Musters wie einer Uhr darzustellen, sind bis zu sechs möglichen Perspektiven denkbar, so dass auch alle diese Ansichten wiedergegeben werden sollten. Soll die Uhr nur in einer bestimmten Farbe geschützt werden, dann sind auch diese Ansichten der Uhr in Farbe einzureichen. Ist die Farbe für den gewünschten Schutz nicht wichtig, sollten die Ansichten in schwarz-weißen Wiedergaben hinterlegt werden. Die schwarz - weiß Wiedergabe ist auch dann zu empfehlen, wenn es bei dem Schutz insbesondere auf das verwendete Material ankommt. Ist weder die Farbe noch das Material für den begehrten Schutz wichtig, sondern nur die Form, dann sollten die Wiedergaben als Zeichnungen hinterlegt werden. Nicht zu empfehle sind Zeichnungen aber dort, wo aufgrund ähnlicher Vormuster dem Entwerfer bereits enge Gestaltungsmöglichkeiten gegeben sind. Als Zeichnungen eignen sich beispielsweise solche die bereits für die Erstellung der Werkzeuge eines Musters erstellt wurden, diese müssen allerdings um alle technischen Inhalte bereinigt werden. Die Ansichten dürfen weder Maßen noch Beschreibungen enthalten. 

Sind die Ansichten der zu schützenden Muster erstellt, ist zu beachten, dass jede Ansichten in einer einzelnen Datei zu speichern ist, die nicht größer als 2 Megabyte sein darf. In digitaler Form sollte die Ansicht im jpg-Daten-Format bereitgestellt werden.

Sind die Ansichten erstellt, muss neben der Benennung des/der Entwerfer noch geklärt werden, auf wen das Geschmackmuster eingetragen werden soll. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dann ist noch zu klären, in welchem Gebiet der Schutz begründet werden soll. 

Ist die Anmeldung eingereicht, sollten Sie sich Gedanken darüber machen, in welchen anderen Ländern Sie das Design noch geschützt haben wollen. Sie haben in der Regel 6 Monate Zeit, um in anderen Ländern Schutz zu beantragen, der dann rückwirkend zum Tag der ersten Anmeldung begehrt werden kann (Inanspruchnahme der Priorität). 

Auch sollten Sie beachten, dass die öffentliche Zugänglichmachung eines Designs beispielsweise durch Bewerbung in einem Land regelmäßig dazu führen kann, dass das Design in anderen Ländern nicht mehr als neu und eigenartig anzusehen ist. Denn auch die Zugänglichmachung des Designs durch Sie ist in den meisten Ländern dann neuheitsschädlich, wenn Ihr Design nicht binnen 12 Monaten ab dem Tag der ersten öffentlichen Zugänglichmachung zum Geschmackmusterschutz angemeldet wurde. 

Da wichtige Fristen versäumt werden können und Fehler bei einer Anmeldung dazu führen können, dass der gesamte Schutz verloren gehen kann, ist es empfehlenswert, die Anmeldung eines Geschmackmusters stets durch einen Patenanwalt vornehmen zu lassen.
